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Widersprüchliches zur Buchpreisbindung
Die Frage des grenzüberschreitenden Online-Buchkaufs bleibt ungeklärt

Der Streitpunkt, ob auch der
private Online-Buchkauf im
Ausland der Preisbindung unter-
stehen soll, wird vor der Abstim-
mung im März nicht geklärt.
Damit werden bei einem Ja zur
Buchpreisbindung die Gerichte
die Frage beurteilen müssen.

Katharina Fontana, Bern

Sollen Bücher, die ein Schweizer Kunde
bei einem ausländischen Online-Anbie-
ter bestellt, künftig der Preisbindung
unterstehen oder nicht? Um diese Frage
ist eine Kontroverse entbrannt (NZZ

25. 1. 12). Ob der private grenzüber-
schreitende Internet-Kauf im Gesetz
über die Buchpreisbindung eingeschlos-
sen sein soll oder nicht, ist kein Detail.
Vielmehr handelt es sich um einen der
wichtigsten Punkte der ganzen Rege-
lung, über die in gut sechs Wochen ab-
gestimmt wird.

Passus nicht beachtet
Wie Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann diese Woche anlässlich
der Vorstellung der Abstimmungsvor-
lage ausgeführt hat, untersteht der On-
line-Privateinkauf über die Grenze auch
künftig keinem Preisdiktat. Beim
Staatssekretariat für Wirtschaft wird
dazu auf den Wortlaut der Vorlage ver-
wiesen, wonach nur die gewerbsmässige
Einfuhr von Büchern erfasst ist.

Auch wenn die Formulierung des
Gesetzesartikels klar ist, so steht sie
doch im offenen Widerspruch zu der
Auffassung, die in den parlamentari-
schen Debatten vertreten worden war.
Ein Blick in die Protokolle zeigt, dass
die Ratsmitglieder auch für den Online-
Vertriebsweg fixierte Bücherpreise vor-
schreiben wollten. Dabei wurde aber
offensichtlich dem Passus, wonach die
Preisbindung auf gewerbsmässig einge-
führte Bücher beschränkt sein soll, kei-

ne Beachtung geschenkt – was den pri-
vaten Online-Kauf über die Grenze
(analog zum unmittelbaren direkten
Einkauf in einer ausländischen Buch-
handlung) implizit ausschliesst.

Der damalige Sprecher der national-
rätlichen Kommission für Wirtschaft
und Abgaben, die den Gesetzesentwurf
massgeblich zu verantworten hat, der
Freiburger CVP-Vertreter Dominique
de Buman, zeigt sich über die bundes-
rätliche Auslegung entrüstet. Es sei völ-
lig klar, dass auch der private Online-
Kauf im Gesetz mitgemeint sei – dass
der Wortlaut des entsprechenden Arti-
kels etwas anderes sagt, davon lässt sich
de Buman nicht beeindrucken. Interes-
santerweise geht auch das Komitee, wel-
ches das Referendum gegen das Gesetz

ergriffen hat, davon aus, dass der private
Internet-Kauf im Ausland der Preis-
bindung untersteht.

Auslegung durch Gerichte
Was gilt nun? Vom Bundesrat ist in die-
ser Sache keine Klärung zu erwarten.
Wie Bundesratssprecher André Simo-
nazzi auf Anfrage erklärt, stehe eine
Verschiebung des Urnengangs nicht zur
Diskussion. Eine Überarbeitung der
Abstimmungserläuterungen sei nicht
nötig, da diese bloss auf den Gesetzes-
text verwiesen. Wie das Gesetz zu inter-
pretieren sei, sei nicht Aufgabe des Bun-
desrates, sondern jene der Gerichte.
Beim Volkswirtschaftsdepartement hält
man derweil an der einschränkenden

Auslegung des Gesetzes fest. – Somit ist
absehbar, dass bei einem Ja zur Buch-
preisbindung die Streitfrage dereinst
auf gerichtlichem Weg geklärt werden
muss. Zur Klage berechtigt wären na-
mentlich Buchhandlungen, Importeure
oder Verleger; sie könnten Zivilklage
gegen ausländische Online-Händler
einreichen, die Schweizer Kunden güns-
tigere als die fixierten Buchpreise an-
böten. Wie ein Gericht die Sachlage be-
urteilen würde, ist schwer vorherzu-
sagen. Gemäss bundesgerichtlicher Pra-
xis bildet der Wortlaut einer Bestim-
mung den Ausgangspunkt jeder Aus-
legung. Ist der Text nicht klar, werden
weitere Elemente herangezogen, wie
die Entstehungsgeschichte oder der
Zweck der Norm.

Unbefriedigend
Stimmberechtigte tappen im Dunkeln

fon. ^ Es gibt viele gute Gründe, die
Buchpreisbindung abzulehnen. Nun
kommt noch ein weiterer hinzu. Wie
sich herausgestellt hat, ist der Geltungs-
bereich der Vorlage unklar: Ob bei aus-
ländischen Internetanbietern gekaufte
Bücher dem Preisdiktat unterstellt sein
sollen, steht wenige Wochen vor der
Abstimmung nicht fest. Klar ist aber:
Wird dieser Vertriebsweg, gemäss Auf-
fassung des Bundesrats, von der Preis-
bindung ausgeklammert, ist die Vorlage
weitgehend wirkungslos. Für die hiesige
Buchbranche könnte das Gesetz dann
sogar schädlich sein, weil sie an fixe
Preise gebunden wäre und gegenüber
den ausländischen Anbietern und deren
Rabatten das Nachsehen hätte. Das war
klar nicht die Absicht des Parlaments.

Dass der Wortlaut des Gesetzes nicht
mit Sinn und Zweck der Vorlage über-
einstimmt, ist wohl zur Hauptsache mit
der Entstehungsgeschichte zu erklären.
Wie so häufig in den letzten Jahren geht
auch diese Vorlage auf eine Initiative
des Parlaments zurück. Die Räte haben
das Vorhaben gegen den Willen des
Bundesrates vorangetrieben – sekun-
diert vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft und von anderen Verwaltungs-
stellen, die à contrecœur und sozusagen
in Fronarbeit bei der Ausgestaltung der
Gesetzesartikel mithelfen mussten. Die
Vermutung liegt nahe, dass dabei nicht
mit derselben Seriosität und Tiefgrün-
digkeit gearbeitet wurde wie bei eige-
nen Geschäften.

Auch wenn man sich als Gegner der
Buchpreisbindung über die Entwick-
lung eigentlich freuen kann, ist die
Situation insgesamt doch höchst unbe-
friedigend. Dass die Stimmberechtigten
nicht wissen, worüber sie am 11. März
genau abstimmen werden und was ein
Ja zur Buchpreisbindung konkret be-
deutet, ist demokratiepolitisch ein Pro-
blem – und für die Bundesbehörden
eine Peinlichkeit. Dem Stimmvolk zu
sagen, dass dereinst ein Gericht die zen-
trale Streitfrage entscheiden werde,
kann schwerlich die Lösung sein. Inso-
fern sollte man sich in Bundesbern
überlegen, ob es Mittel und Wege gäbe,
die Situation noch zu retten.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Eidgenössische Abstimmung vom 11. März
Buchpreisbindung
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Bundesrat lehnt Cleantech-Initiative ab
Neue Energiestrategie geht vor – SP reagiert enttäuscht

Die Cleantech-Initiative der SP
passt in den Augen des Bundes-
rates gut in seine eigene neue
Energiestrategie. Trotzdem
empfiehlt er sie zur Ablehnung.

hof. ^ Der Bundesrat will sich zurzeit
nicht von seinem Weg hin zur «Energie-
wende» abbringen lassen. Am Mittwoch
entschied er, die Cleantech-Initiative
der SP abzulehnen und auch keinen
direkten oder indirekten Gegenentwurf
auszuarbeiten. Die Energiestrategie
2050, die der Bundesrat im Sommer in
die Vernehmlassung zu schicken ge-
denkt, werde die Zielsetzungen der SP-
Volksinitiative «weitgehend» erfüllen
und eine «zukunftsgerichtete, sichere
und erneuerbare Energieversorgung ga-
rantieren», ist die Regierung überzeugt.
Es sei aus zeitlichen Gründen nicht
möglich, einen Gegenvorschlag vorzu-
legen, der mit der neuen Energiestrate-
gie des Bundes abgestimmt sei.

Die SP zeigte sich in einer Mitteilung
vom Entscheid des Bundesrat erstaunt
und enttäuscht. Der Bundesrat habe
sich doch zum Atomausstieg bekannt
und müsste deshalb «jede Gelegenheit
in Richtung eines schrittweisen und ko-
ordinierten Ausstiegs» wahrnehmen.
Die SP vermutet, dass nicht der Inhalt
der Initiative der Grund für die Ableh-

nung gewesen sei, sondern die Absen-
derin. Mit der Initiative «neue Arbeits-
plätze dank erneuerbaren Energien»
verlangt die SP, dass die Energieversor-
gung auf erneuerbare Energien umge-
stellt wird. Ab 2030 soll der Gesamt-
energiebedarf (also inklusive Verkehr)
mindestens zur Hälfte aus erneuerbaren
Energien gedeckt werden. Zudem soll
der Cleantech-Bereich gefördert und
sollen auf diese Weise neue Arbeits-
plätze geschaffen werden.

Hier ist der Bund ebenfalls bereits
aktiv geworden. Im vergangenen Sep-
tember beschloss er einen «Masterplan
Cleantech». Die Schweiz soll in Sachen

Cleantech-Industrie und -Forschung
weltweit an die Spitze geführt werden.

Economiesuisse ist über den Ent-
scheid des Bundesrates zur SP-Initiative
erfreut. Diese würde zu einer «falschen
Subventionspolitik» führen. Mit dem
Masterplan sei hingegen der richtige
Weg eingeschlagen worden. Auch der
Wirtschaftsverband Swisscleantech ist
vom Entscheid des Bundesrates nicht
überrascht worden. Es sei zwar vernünf-
tig, konkrete Ziele zu setzen, wie dies
die SP-Initiative tue, sagt Nick Beglin-
ger von Swisscleantech. Diese müssten
nun aber im Rahmen der Energiestrate-
gie 2050 definiert werden.

Disput um Attacs
Gefahrenpotenzial

Zweiter Tag im Spionageprozess

ark. ^ War Attac je eine Bedrohung für
Nestlé oder nur ein harmloser Verein,
der friedlich gegen Globalisierung
kämpft? Am zweiten Tag des Zivilver-
fahrens vor Bezirksgericht Lausanne
(NZZ 25. 1. 12) waren sich die Anwälte
in ihren Plädoyers naturgemäss uneinig.

Der Rechtsvertreter der Kläger sag-
te, es handle sich bei der 2003 begonne-
nen und 2008 aufgedeckten Bespitze-
lung von Attac-Vertretern um eine
misslungene Aktion von Geheimpoli-
zisten. Von den Globalisierungsgegnern
sei nie eine Gefahr für Nestlé ausgegan-
gen, erklärte er gemäss dem franzö-
sischsprachigen Dienst der Agentur
SDA. Die Darstellung von Attac als
militante Gruppierung diene lediglich
dazu, die fehlgeschlagene Spionage-
aktion nachträglich zu rechtfertigen.

Der Anwalt von Securitas, deren Mit-
arbeiter im Auftrag von Nestlé bei Attac
eingeschleust wurden, war dezidiert an-
derer Meinung. Nach einer gewalttäti-
gen Demonstration mit Attac-Beteili-
gung in der Nähe des Nestlé-Haupt-
sitzes 2003 sei es bei der Überwachung
darum gegangen, weiterer Gewaltan-
wendung vorzubeugen, sagte er. Laut
Nestlé-Anwalt habe Attac zu dieser Zeit
«ideologischen Krieg» gegen Nestlé ge-
führt. Man dürfe diese Aktionen nicht
verharmlosen. Das Urteil wird zu einem
späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Tiermehlverfütterung
wieder ermöglichen
In Abstimmung mit der EU

(sda) ^ Schlachtabfälle dürfen in der
Schweiz wegen der BSE-Gefahr seit
2000 nicht mehr an Nutztiere verfüttert
werden. Seit 2006 kommt BSE nur noch
sporadisch vor. Deshalb fasst der Bun-
desrat eine Lockerung des Fütterungs-
verbots ins Auge – in Abstimmung mit
der EU. In der EU ist eine Lockerung
des Fütterungsverbots für Tiermehl und
andere tierische Rohstoffe frühestens
per Mitte 2012 geplant. Das bilaterale
Agrarabkommen von 1999 verpflichtet
die Schweiz, sich in dieser Frage mit der
EU abzustimmen. Das heisst, dass der
Bund die Entsorgung der Schlachtabfäl-
le vorderhand weiter unterstützt. Seit
2005 gibt er hierfür jährlich 45 bis 48
Millionen Franken aus.

Nach Auffassung des Bundesrates
könnte eine Wiederzulassung von tieri-
schen Nebenprodukten in der Nutztier-
fütterung unter Einhaltung verschiede-
ner Leitlinien erfolgen, wie er in einem
Bericht schreibt. So kämen als Roh-
stoffe nur gesundheitlich unbedenkliche
Schlachtnebenprodukte von Schweinen
zur Fütterung von Geflügel und umge-
kehrt in Frage. Das Kannibalismusver-
bot soll aus wissenschaftlichen und ethi-
schen Gründen in Kraft bleiben. Ge-
mäss Schätzungen betragen die gesam-
ten Entsorgungskosten jährlich 100 Mil-
lionen Franken, wovon etwa 60 Millio-
nen BSE-bedingt sind.
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Nutzen von Sonnenkollektoren «unterschätzt»
(sda) ^ Die Sonnenwärme soll in der
Schweiz konsequenter zum Erwärmen
des Wassers und zum Heizen genutzt
werden. Bis 2035 soll die Sonnenkollek-
torenfläche pro Einwohner 15-mal grös-
ser sein als heute, fordert der Branchen-
verband Swissolar. 2011 waren in der
Schweiz pro Einwohner 0,13 Quadrat-
meter thermische Sonnenkollektoren in-
stalliert. Bis 2035 solle dieser Wert auf 2
Quadratmeter erhöht werden, teilte
Swissolar am Mittwoch anlässlich einer
Tagung in Luzern mit.

Unter der Bedingung, dass bis dahin
die Gebäude besser isoliert sind, können

gemäss Swissolar 2035 die Sonnenkol-
lektoren 20 Prozent der in der Schweiz
für Heizung und Warmwasser benötig-
ten Energie produzieren. Erreicht wer-
den könne das Ziel mit Hilfe verschiede-
ner Massnahmen. Es soll etwa in die
Ausbildung der Handwerker investiert
werden, die Behörden sollen verbind-
liche Ziele festlegen, und grössere Solar-
anlagen sollen gezielt gefördert werden.
Sonnenkollektoren für Warmwasser und
Heizungsunterstützung könnten einen
wesentlichen Beitrag zur bundesrätli-
chen Energiestrategie 2050 leisten, ist
der Verband überzeugt.

Ob Bücher, die online aus dem Ausland bestellt werden, unter die Buchpreisbindung fallen, ist unklar. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


